
497 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

30. 5. 1967 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über den Waffen gebrauch von Organen der 
Bundespolizei, der Bundesgendarmerie und 
der Gemeindewachkörper (Waffengebrauchs-

gesetz 1967) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ABSCHNITT I 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1. Dieses Bundesgesetz regelt den Waffen­
gebräuch im Rahmen der polizeilichen, Zwangs­
befugnisse. 

§ 2. Organe der Bundespolizei, der Bundes­
gendarmerie und der Gemeindewachkörper dür­
fen in Ausübung des Dienstes nach Maßgabe der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes von Dienst­
waffen Gebrauch machen: 

1. im Falle gerechter Notwehr; 
2. zur Überwindung eines Widerstandes gegen 

die Staatsgewalt; 
3. zur Erzwingung einer rechtmäßigen Fest­

nehmung; 
4. zur Verhinderung des Entkommens emer 

rechtmäßig festgehaltenen Person; 
5. zur Abwehr einer von einer Sache drohen­

den Gefahr. 

§ 3. Dienstwaffen sind Hiebwaffen, Stichwaffen; 
Reizstoffe, Wasserwerfer und Schußwaffen, die 
den im § 2 bezeichneten Organen zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben von ihrer vorgesetzten Behörde 
oder Dienststelle zugeteilt sind. 

§ 4. Der Waffengebrauch ist nur zulässig, wenn 
weniger gefährliche Maßnahmen, wie insbeson­
dere die Aufforderung zur Herstellung des ge­
setzlichen Zustandes, die Androhung des Waffen­
gebrauches, die Verfolgung eines Flüchtenden, 
die Anwendung von Körperkraft oder verfüg­
bare gelindere Mittel, wie insbesondere Hand­
fesseln oder technische Sperren, von vornherein 
ungeeignet scheinen oder sich als wirkungslos er­
wiesen haben. 

§ 5. Stehen verschiedene geeignet scheinende 
Waffen zur Verfügung, darf zunächst nur von 
der am wenigsten gefährlichen Waffe Gebraudl 
gemacht werden. 

§ 6. Jede Waffe ist mit möglichster Schonung 
von Menschen und Sachen zu gebrauchen. Gegen 
Menschen dürfen Waffen nur angewendet wer­
den, wenn der Zweck nicht durch Waffenwirkung 
gegen Sachen erreicht werden kann. 

ABSCHNITT II 

Gebrauch von Schußwaffen 

§ 7. Der Gebrauch von Schußwaffen gegen 
Menschen ist nur zulässig: 

1. im Falle gerechter Notwehr zur Verteidi-
gung . eines Menschen; , 

2. zur Überwindung gewaltsamen aktiven 
Widerstandes gegen die Staatsgewalt; 

3. zur Erzwingung der Festnehmung oder Ver­
hinderung des Entkommens einer Person, die 
eines Verbrechens gegen den Staat oder die 
Person oder eines, Verbrechens gegen das Eigen­
tum in großem Ausmaß überwiesen oder drin­
gend verdächtig ist. 

§ 8. (1) Vor dem Gebrauch von Schußwaffen 
gegen Menschen ist die Schußabgabe anzudrohen. 
Gegenüber einer Menschenmenge ist die Andro­
hung zu wiederholen. Als Androhung gilt auch 
die Abgabe eines Warnschusses. 

,(2) Der Gebrauch von Schußwaffen ist nur, 
dann zulässig, wenn dadurch Unbeteiligte voraus­
sichtlich nicht gefährdet werden, es sei denn, daß 
die Schußabgabe unv.ermeidbar scheint, um eine 
Menschenmenge von Gewalttaten abzuhalten. 

(3) Im Falle gerechter Notwehr finden die Be­
stimmungen der Abs. 1 und 2 keine Anwendung. 

Gebrauch von anderen als Schußwaffen auf 
lebensgefährdende Art 

§ 9. Die Bestimmungen über den Gebrauch 
von Schußwaffen (§§ 7 und 8) gelten sinngemäß 
auch für die Anwendung anderer Waffen gegen 
Menschen auf solche Art, womit gemeiniglich 
Lebensgefahr verbunden ist. 

Reizstoffe 

§ 10. Auf den Einsatz von Reizstoffen finden 
die Bestimmungen der §§ 7 und 8, unabhängig 
von der Anwendungsweise (Werfen, Verschießen, 
Versprühen u. dg1.), nur bei lebensgefährdendem 
Gebrauch (§ 9) Anwendung.' 
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2 497 der Beilagen 

Gebrauch von anderen als Dienstwaffen und von 
Mitteln mit Waffenwirkung 

§ 11. Steht eine geeignet scheinende Dienst­
waffe nicht zur Verfügung, dürfen unter sinn­
gemäßer Anwendung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes auch andere Waffen gebraucht 
oder Mittel angewendet werden, deren Wirkung 
der einer Waffe gleichkommt. 

Diensthunde 

§ 12. Auf den scharfen Einsatz von Dienst­
hunden gegen Menschen sind die Bestimmungen 
des Abschnittes I sinngemäß mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß an die Stelle des § 2 Z. 3 
und 4 der § 7 Z. 3 tritt. 

Waffengebrauch geschlossener Einheiten 

§ 13. Eine geschlossene Einheit ist eine in 
militärischer Ordnung unter einheitlichem Kom­
mando mit gemeinsamer Zielsetzung auftretende 
Formation. . 

§ 14. (1) Der Waffengebrauch einer geschlosse­
nen Einheit ist nur auf ausdrückliche Weisung 
des Leiters der zuständigen Sicherheitsbehörde 
oder dessen Vertreters an den Kommandanten 
der geschlossenen Einheit zulässig. Die Weisung 
darf erst nach Anhören des Kommandanten er­
teilt werden und hat auch die Art der anzu­
wendenden Waffen zu bestimmen. Die Befehls-

gebung an die geschlossene Einheit und die 
Durchführung der behördlichen Anordnung ob­
liegen dem Kommandanten. 

(2) Das Notwehrrecht des einzelnen Angehöri­
gen der geschlossenen Einheit wird durch die 
Bestimmungen des Abs. 1 nicht berührt. 

§ 15. Kann die behördliche Anordnung nicht 
rechtzeitig erteilt werden und ist Gefahr im 
Verzuge, kommt die Entscheidungsbefugnis dem 
Kommandanten zu. 

§ 16. Der Waffengebrauch einer geschlossenen 
Einheit darf, außer bei Gefahr im Verzuge, erst 
angeordnet werden, wenn alle erfolgv~rsprechen­
den Möglichkeiten zur Vermeidung des Waffen­
gebrauches (§ 4), insbesondere die wiederholte 
Aufforderung zur Herstellung des gesetzlichen 
Zustandes und die wiederholte Androhung des 
Waffengebrauches, erfolglos geblieben sind. 

ABSCHNITT III 

Schlußbestimmungen 

§ 17. Der § 12 des Gesetzes vom 25. Dezem­
ber 1894, RGBl. Nr. 1/1895, betreffend die 
Gendarmerie der im Reichsrate vertretenen 
Königreiche und Länder, tritt außer Kraft. 

§ 18. Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset­
zes ist das Bundesministerium für Inneres be­
traut. 
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Erläuternde Bemerkungen 

I. Allgemeines 

A. Nach Artikel 10 Abs. 1 Z. 14 B.-VG. fällt 
die Regelung des Rechtes zum Waffengebrauch 
der Bundespolizei, Bundesgendarmerie und son­
stiger Wachkörper in Gesetzgebung und V ollzie-
hung in die Kompetenz des Bundes. ' 

Das Waffengebrauchsrecht ist für die B u n­
des gen dar m e r i e im Gesetz vom 25. De­
zember 1894, RGBl. Nr. 1/1895, betreffend die 
Gendarmerie der im Reichsrate vertretenen 
Königreiche und Länder, wie folgt geregelt: 

,,§ 12. Der im Dienste stehende Gendarm 
darf unter den gebotenen Vorsichten von der 
Waffe Gebrauch machen: . 

1. im Falle der Notwehr zur Abwehr eines 
gegen ihre Person gerichteten tätlichen Angriffes; 

2. zur Abwehr eines das Leben oder die Ge­
sundheit dritter Personen gefährdenden tätlichen 
Angriffes; 

3. zur Bezwing~ng eines auf die Vereitlung 
einer wichtigen Dienstesverrichtung abzielenden 
Widerstandes, wenn schon alle anderen Mittel 
zu~ Bezwingung dieses Widerstandes fruchtlos 
angewendet worden sind; 

4. zur Vereitlung von Fluchtversuchen gefähr­
licher Verbrecher, insofern kein anderes Mittel 
zur Anhaltung vorhanden i~t. 

In allen Fällen haben jedoch die Organe die 
Waffen mit möglichster Schonung des Menschen­
lebens anzuwenden. 

1. im Falle der Notwehr zur Abwendung eines 
gegen seine Person gerichteten oder eines das 
Leben anderer Personen gefährdenden tätlichen 
Angriffes; 

Bei jedem Waffengebrauch ist zu trachten, daß 
unbeteiligte Personen dadurch nicht zu Schaden 

2. zur Bezwingung eines auf die Vereitlung kommen." 
seiner Dienstverrichtung abzielenden Widerstan­
des; 

3. zur Vereitlung von Fluchtversuchen gefähr­
licher Verbrecher, insofern kein anderes Mittel 
iur Anhaltung vorhanden ist." 

Nach Artikel II § 19 Abs. 2 des Bundes-Vec­
fassungsgesetzes vom 7. Dezember 1929, BGBL 
Nr. 393, betreffend übergangsbestimmungen zur 
Zweiten Bundes-Verfassungsnovelle, letzter Satz, 
"steht den Organen der B und e ss ich e r­
he i t s w ach e die Befugnis zum Waffen­
gebrauch im gleichen Umfang zu wie den Orga­
nen der Bundesgendarmerie" . 

FürBeamte des Kriminaldi'enstes 
findet sich keine analoge gesetzliche Bestimmung. 
Im § 74 des Organisations statutes der Kriminal­
beamten (Erlaß des k.k. Ministeriums des Innern 
vom 26. Februar 1914, Z. 2.027/MI., auf Grund 
der kaiserlichen Entschließung vom 22. Februar 
1914) findet sich diesbezüglich folgende Regelung: 

,,§ 74. W a f f eng e b rau c h 

Die im Dienste stehenden Angehörigen des 
Kriminalbeamtencorps dürfen unter den gebote­
nen Vorsichten von der Waffe Gebrauch machen: 

Diese Bestimmung des Organisationsstatutes 
der Kriminalbeamten hatte zum Zeitpunkt ihrer 
Erlassung nur den Charakter einer Verwaltungs­
verordnung. In Artikel II § 19 Abs. 1 des Bun­
des-Verfassungsgesetzes vom 7. Dezember 1929, 
BGBl. Nr. 393, wurde zwar bestimmt,' "die be­
stehenden Dienstvorschriften für die Organe der 
Bundespolizeibehörden bleiben in Wirksamkeit, 
solange sie nicht nach Artikel 102 Abs. 6 (B.-VG.) 
abgeändert werden", doch ist es zweifelhaft, ob 
dadurch auch das zitierte Organisationsstatut der 
Kriminalbeamten und insbesondere die Bestim­
mung des § 74 über den Waffengebrauch eine der 
heutigen Redttslage entsprechende gesetzlich 
einwandfreie Fundierung gefunden hat. 

Bei der Wichtigkeit der in Frage stehenden 
Materie bedarf es aber einer über jeden recht­
lichen Zweifel erhabenen gesetzlichen Regelung. 

Zu dem kommt noch, daß auch die Beamten 
des Dienstzweiges "R e c h t s k und i ger 
Die n s t bei den B und e s pol i z e i­
be hör den" (Polizeikonzeptsbeamte) als Exe­
kutivorgane mit Dienstwaffen auftreten und 
eines besonderen Waffengebrauchsrechtes derzeit 
ebenso entbehren wie die Angehörigen der 

2 
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4 497 der Beilagen 

Ge m ein d e w ach k ö r per. Diesen Beam­
tenkategorien steht daher, obwohl sie bewaffnete 
Uniformträger des Sicherheitsdienstes sind und 
als solche Gefahren aufzusuchen haben, nur das 
jedermann gemäß § 2 lit. g des Strafgesetzes zu· 
stehende Notwehrrecht zu, ein Zustand, der un­
tragbar erscheint. 

B. Die Anwendung von Waffen ist das stärkste 
Mittel, das von den Trägern der Staatsgewalt 
eingesetzt werden kann. Es ist daher vom Stand­
punkt der Rechtsstaatlichkeit und in Verfolg des 
Rechtsschutzgedankens ein unabdingbares rechts­
politisches Gebot, die bestehenden unklaren be­
ziehungsweise lückenhaften Rechtsverhältnisse 
durch einen Akt der Gesetzgebung zu beseitigl'n 
und den Waffengebrauch für die Exekutivorgane 
der Bundespolizei, der Bundesgendarmerie und 
der Gemeindewachkörper in ebenso eindeutiger 
und den modernen Verhältnissen Rechnung tra­
gender Weise bundesgesetzlich zu regeln, wie dies 
für andere Wachkörper, zum Beispiel für die 
Zoll w ach e im § 23 des Zollgesetzes 1955, 
BGBl. Nr. 129, bereits geschehen ist oder für die 
Jus t i z w ach e im Entwurf eines Strafvoll­
zugsgesetzes (§ 129) in Vorbereitung steht. 

An dieser Stelle darf auch darauf verwiesen 
werden, daß zum Beispiel auch dem J a g d a u f­
s ich t s per s 0 n a I in einzelnen Landesgeset­
zen, so etwa im § 68 des Wiener Jagdgesetzes, 
LGBl. Nr. 6/1948, ein Waffengebrauchsrecht ein­
geräumt ist. 

Der vorliegende Gesetzentwurf geht in erster 
Linie davon aus, dem Staatsbürger Schutz gegen 
einen ungerechtfertigten Waffengebrauch ange­
deihen zu lassen, muß jedoch andererseits sicher­
stellen, daß den Exekutivorganen bei Versehung 
ihres gefahrvollen Dienstes der nötige Schutz 
gewährleistet und die erforderlichen Mittel zur 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ord­
nung- und Sicherheit an die Hand gegeben wer­
den. 

Zum Schutze der Bevölkerung sieht der vor­
liegende Entwurf weitgehende Kautelen_ vor: So 
müssen zunächst zur Vermeidung eines Waffen­
gebrauches alleerfolgverheißenden weniger ge­
fährlichen Maßnahmen und gelinderen Mittel 
ausgeschöpft werden. Bleibt ein Waffengebraudl 
dennoch unvermeidlich, darf zunächst nur die 
am wenigsten gefährliche Waffe, die zur Errei­
chung des Zweckes geeignet scheint, angewendet 
werden, wobei mit möglichster Schonung vor­
zugehen ist. DieWaffenwirkung muß soweit als 
möglich zunächst gegen Sachen und darf nur 
dann gegen Menschen gerichtet werden, wenn 
keine andere Möglichkeit mehr besteht. Für den 
Schußwaffengebrauch und für den lebensgefähr­
denden Gebrauch anderer Waffen und Mittel 
enthält das Gesetz weitere Einschränkungen, 
ebenso für den Waffengebrauch geschlossener 
Einheiten. 

Der . Schutzgedanke, der sich wie ein roter 
Faden durch das Gesetz zieht, kann jedoch nur 
dann verwirklicht werden, wenn denjenigen, 
denen die schwere Pflicht zukommt, gegebenen­
falls von der Waffe Gebrauch machen zu müssen, 
nicht nur eine klare und einprägsame, sondern 
auch eine praktikable gesetzliche Grundlage hie­
für geboten wird, so daß sie ihre Entscheidungen 
auch im Augenblicke der Gefahr und unter dem 
Zwange der Ereignisse richtig treffen können. 

C. Der vorliegende Gesetzentwurf konnte 
nicht erstellt werden, ohne sich eingehend mit 
der Frage zu befassen, inwieweit die Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grund­
freiheiten samt Zusatzprotokoll, BGBl. Nr. 210! 
1958, die gemäß Artikel II Z. 7 des Bundes-Ver­
fassungsgesetzes vom 4. März 1964, BGBl. Nr. 59, 
als Verfassungsgesetz gelten, das diesbezügliche 
innerstaatliche Recht beeinflussen. 

Artikel 2 der Menschenrechtskonvention lau­
tet: 

,,(1) Das Recht jedes Menschen auf das Leben 
wird gesetzlich geschützt. Abgesehen von der 
Vollstreckung eines Todesurteils, das von einem 
Gericht im Falle eines durch Gesetz mit der 
Todesstrafe bedrohten Verbrechens ausgesprochen 
worden ist, darf eine a b sie h t I ich e 
T ö tun g nicht vorgenommen werden. 

(2) Die Tötung wird nicht als Verletzung dieses 
Artikels betrachtet, wen n sie sie h aus einer 
unbedingt erforderlichen Gewaltanwendung e r­
gib t: 

a) um die Verteidigung eines Menschen ge-­
genüber rechtswidriger Gewaltanwendung 
si cherzustellen; 

b) um eine ordnungsgemäße Festnahme durdl­
zuführen oder das Entkommen einer ord­
nungsgemäß festgehaltenen Person zu ver­
hindern; 

c) um im Rahmen der Gesetze einen Aufruhr 
oder einen Aufstand zu unterdrücken." 

Aus dieser Formulierung ergibt sich eine ge­
wisse Auslegungsschwierigkeit, weil einerseits im 
Abs. 1 die "absichtliche Tötung" untersagt wird, 
während nach A bs. 2 eine Verletzung die ses 
Artikels dann nicht vorliegt, wenn sich die 
Tötung aus einer unbedingt erforderlicilen Ge­
waltanwendung "ergibt", also offenbar auch 
"unabsichtlich ergibt". 

Da sich die Tötung eines Menschen theoretisch 
aus jeder, auch der geringsten Gewaltanwendung 
im Einzelfall durch das Zusammentreffen ver­
sciliedener unglücklicher Umstände ergeben kann, 
wäre damit jedwede polizeilicile Zwangsbefugnis 
in Frage gestellt. Solches kann aber nicht be­
absichtigt sein. Artikel 2 Abs. 2 der Menschen­
'rechtskonvention soll und kann daher nur eine 
Schranke für solche Gewaltanwendungen bilden, 
bei denen eine Gefährdung des Menschenlebens 
typ i s c h ist. 
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Dies ist zum Beispiel beim Schußwaffen­
gebrauch der Fall. Da sich bei einem Schuß­
waffengebraud1 die Tötung eines Menschen, auch 
unbeabsichtigt, ohne weiteres ergeben kann, 
wurde diese schärfste Form des Waffengebrau­
ches im vorliegenden Gesetzentwurf ganz rigo­
rosen Einschränkungen unterworfen, die noch 
viel weiter gehen, als es die MensChenrechtskon­
vention verlangt. 

Das Waffengebrauchsgesetz sieht den Schuß­
waffengebrauch als typisch lebensgefährdend an. 
Es können aber auch andere Waffen und Mittel, 
die zwar nicht typisch lebensgefährlich sind, auf 
eine solche Art gebraucht werden, "womit ge­
meiniglidl Lebensgefahr verbunden ist" (vgl. 
§ 155 lit. a StG.). Für solche Fälle müssen daher 
die gleichen Anwendungsbeschränkungen und 
Formvorschriften wIe für den Schußwaffen­
gebraudl gelten. 

H. Besondere Bemerkungen zu den einzelnen 
Bestimmungen 

Zu § 1: 

Das Waffengebrauchsgesetz regelt nur den Waf­
fengebrauch, der im Rahmen der "polizeilichen 
Zwangsbefugnisse" erfolgt. 

Sonach unterliegt der Waffengebrauch, auch 
wenn es sich um den Gebrauch von Dienstwaffen 
handelt, etwa bei der Schießausbildung der 
Sicherheitsorgane, bei kriminaltechnischen Schuß­
experimenten, beim Gnadenschuß für ein schwer­
verletztes Tier u. dgl., nicht den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes. 

Zu § 2: 

Diese Bestimmung umsdueibt einleitend den 
Personenkreis, der zum Waffengebrauch im Sinne 
dieses Gesetzes befugt ist. Da das Gesetz grund­
sätzlim auf den Gebraum von Dienstwaffen ab­
gestellt ist up.d solche nur Exekutivorganen zu­
geteilt sind, berechtigt das Waffengebraumsgesetz 
konkret die Beamten des rechtskundigen Dienstes 
und des Kriminaldienstes bei den Bundespolizei­
behörden, die Beamten der Bundessimerheits­
wame und der Bundesgendarmerie sowie die An­
gehörigen der Gemeindewad1körper zum Waf­
fengebraum, sofern sim die Notwendigkeit dazu 
in Ausübung ihres Dienstes ergibt. 

Zu Z. 1: 

Unter gerechter Notwehr ist der Rechtferti­
gungsgrund des § 2 lit. g des Strafgesetzes zu 
verstehen, der auch die Nothilfe in sich schließt. 
Es handelt sich sohin um einen Waffengebraudl, 
der nötig ist, um einen gegenwärtigen oder un­
mittelbar drohenden, als rechtswidrig anzusehen-

den Angriff auf Leben, Gesundheit, Freiheit oder 
Vermögen des Sicherheitsorgans oder anderer 
Personen abzuwehren. 

Zu Z. 2: 

Unter emem Widerstand gegen die Staats­
gewalt ist jeder aktive oder passive Widerstand 
gegen die Rechtsordnung, gegen die Entschei­
dungen und Verfügungen der Gerichte und Be­
hörden und gegen Amtshandlungen der zustän­
digen obrigkeitlichen Organe zu verstehen. So­
hin ist auch der Widerstand gegen die Amtshand­
lung eines Gemeindepolizisten oder gegen eine 
Gemeindebehörde als Widerstand gegen die 
Staatsgewalt anzusehen. Ein solcher Widerstand 
kann sowohl von Einzelpersonen als auch von 
Personengruppen geleistet werden, er kann sich 
in einem rein passiven Verhalten erschöpfen oder 
in aggressiver Widersätzlichkeit aktiv in ErsChei­
nung treten. 

Sicherheitsorgane, die oft fernab und auf sich 
allein gestellt amtieren müssen, werden manch­
mal auch genötigt sein, einen bloß passiven 
Widerstand durch Waffenanwendung zu über­
winden. Dieses Recht ist ihnen mit der Einschrän­
kung, die sich aus § 7 Z. 2 des Waffengebrauchs­
gesetzes ergibt, eingeräumt. 

Zu Z. 3 und 4: 

Diese Bestimmung,en sind weitestgehend dem 
Artikel 2 Abs. 2 lit. b der Konvention zum 
Sd1Utze der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
nachgebildet, wobei allerdings § 7 Z. 3 de;, 
Waffengebraumsgesetzes eine Einsduänkung für 
den Schußwaffeng,ebrauch vorsieht. 

Zu Z. 5: 

Gemäß § 2 Z. 1 steht den Sicherheitsorganen 
das Waffeng.ebrauchsl'emt im Notwehrfalle zur 
Abwehr red1tswidriger Angriffe zu. Darüber 
hinaus treten aber Gefahren auf, die nimt als 
redltswidriger Angriff zu qualifizieren sind, zu 
deren Abwehr aber dennom ein Waffengebrauch 
notwendig werden kann, wie etwa bei der Ab­
wehr eines wild gewordenen Stieres oder eines 
tollwütigen Hundes. 

Die Frage, ob d~e "Sachwehr" einen Redlt­
fertigungsgrund (Notwehr oder analog zur Not­
wehr) oder einen bloßen Entsmuldigungsgrund 
(unwiderstehlimer Zwang) darstellt, ist in der 
Lehre umstritten und hat keine einheitlime Be­
antwortung gefunden. Dieser Fall war daher im 
vorliegenden Gesetz positivremtlich zu regeln, 
weil jedermann von den Simerheitsorganen in 
solchen Situationen eine Abwehrhandlung,nöti­
genfalls aum mit Waffen, erwartet und deshalb 
v,crmieden werden muß, daß eine solm,e Hand­
lung theoretisdl als remtswidrig angesehen wer·· 
den kann. 
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Ein Waffengebral,lch in einem Notstandsfalle 
wäre hinsichtlich der Sidlerheitsorgane grund­
sätzlich nicht anders zu beurteilen, wie wenn 
die Tat von Privatpersonen im Notstand, das 
heißt unter unwiderstehlichem Zwang, begangen 
worden wäre. 

Zu § 3: 

Diese Bestimmung enthält eine Definition des 
Begriffes "Dienstwaffen" und loegt taxativ f,est, 
welche Kategorien von Waffen, als Dienstwaffen 
in Betracht kommen. Es handelt sich hiebei um 
Waffen im technischen Sinne, das sind Waffen im 
Sinne des § 1 lit. ades Waffengesetzes 1967, 
BGBl. Nr. 121, und militärische Waffen. 

Zu § 4: 

Vor einem Waffengebrauch als dem schärfsten 
Mittel des polizeilichen Zwanges müssen vorerst 
alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, 
um den gesetzmäßigen Zustand ohne Waffen­
gewalt herbeizuführen. Dies gilt natürlich nur 
insoweit, als weniger gefährliche Maßnahmen 
oder verfügbare gel'indere Mittel nach der Be­
urteilung des Einzelfalles einen Erfolg erwarten 
lassen. Kein Sicherheitsorgan soll aber durch die 
vorliegende Formulierung gezwungen werden, 
etwa durch Anwendung völlig untauglicher Mit­
tel wertvolle Zeit für die Hintanhaltung der 
Gefahr und des Sdladens zu verlieren. 

Die Aufforderung zur Herstellung des gesetz­
lichen Zustandes, die Androhung des Waffen­
gebrauches, die Anwendung von Körperkraft 
oder gelindere Mittel waren zwar auch bisher 
schon instruktionsgemäß zur Vermeidung eines 
Waffeng.ehrauches anzuwenden, doch wird nun­
mehr di,e Verpflidltung zur Ergreifung weniger, 
gefährlicher Maßnahmen bzw. zur Anwendung 
verfügbarer gelinderer Mittel, soweit diese zur 
Vermeidung eines Waffengebraumes erfolgver­
sprechend scheinen, im Gesetz angeordnet. 

Die Aufzählung der weniger gefährlichen 
Maßnahmen und gelinderen Mittel ist' demon­
strativ. Es werden noch viele andere Möglich­
keiten, wie zum B,eispiel das Versperren einer 
Tür, das QuersteUen eines Fahrzeuges zum 
Blockieren des Fluchtweges, die Aufforderung an 
Passanten zur Mithilfe bei der Anhaltung eines 
Flüchtenden u. a. m. dazuzuzählen sein. 

Die Aufzählung bezeichnet auch keinerlei 
Reihenfolge, in der die .gelinderen Mittel etwa 
angewendet werden müßten. Insbesondere wird 
bewußt davon abgesehen, etwa eine Rangord­
nung zwischen weniger gefährlimen Maßnah­
men und gelinderen Mitteln festzulegen, weil den 
Sicherheitsorganen in Fällen der Gefahr zu 
solchen weitreichenden überlegungen keine Zeit 
bleibt. . 

Zu § 5: 

Im Falle der Unvermeidbarkeit eines Waffen­
gebraumes .darf von mehreren "geeignet schei­
nenden Waffen" jeweils zunächst nur die am 
wenigsten gefährliche Waffe gebraucht werden. 
Zur Auswahl kommen hiefür in erster Linie der 
Gummiknüppel und· die Dienstpistole in Be­
tracht, welche die Standardbewaffnung der Exe­
kutivorgane darstellen. 

Zu § 6: 

Diese Bestimmung enthält eine weitere Siche­
rungsvorschrift. Danach müßte etwa der Gummi­
knüppel möglichst nur gegen die Arme und nicht 
gegen den Kopf des Angreifers gebraucht wer­
den. Bei Verfolgung eines mittels Kraftfahrzeuges 
flültenden Verbrechers wäre die Schußwaffe zu­
erst gegen die Reifen des Fahrzeuges und nicht 
sof rt gegen die Person zu richten. 

ZU

1
7: -

ie schon unter I/C zU Artikel 2 der Men­
sche rechtskonvention und dessen AUSWIrkung 
auf Idas Waffengebrauchsgesetz ausgeführt wurde, 
werfen durch diesen Gewaltanwendungen, die 
typ~sch geeignet sind, den Tod eines Menschen 
her1:)eizuführen, weitgehenden Beschränkungen 
untJrworfen .. Der Gebrauch von Schußwaffen 
gegdn Menschen kann als Musterbeispiel für eine 
solche Gewaltanwendung angesehen werden. Da­
her bedarf der Sdmßwaffengebrauch noch einer 
weitergehenden Einschränkung als der Waffen­
gebrauch schlechthin, der zum Beispiel auch durdl 
die !Anwendung des Gummiknüppels, durch Ein­
satz von Wasserwerfern oder durch die Verwen­
dun von Tränengas erfolgen kann. 

. 1: 

ach Artikel 2 Abs. 2 lit. ader Menschen­
rechi skonvention liegt eine Verletzung dieses 
Art~kels nicht vor, wenn sich die Tötung aus 
einer unbedingt erforderlichen Gewaltanwendung 
ergibt, um die Verteidigung eines M e n s c h e n 
geg~nüberredltswidriger Gewaltanwendung 
sichJrzustellen. Daraus folgt im Zusammenhalt 
mit I den vorstehenden Ausführungen zur Men­
schenrechtskonvention, daß zur Verteidigung des 
Ver m ö gen s keine Gewaltanwendung zuläs­
sig ist, aus der sich der Tod eines Menschen 
- typisch -ergeben kann. Dies bedeutet prak­
tisch, daß ein Schußwaffengebrauch nur zur Ver­
teidigung von Menschen, nicht aber zur Ver­
teidigung des Vermögens zulässig ist. Sicherheits­
organe werden daher bei rechtswidrigen Angrif­
fen gegen das Vermögen nicht berechtigt sein, 
durch Schußwaffengebrauch gegen den Angreifer 
Notwehr zu üben, mag auch das gefährdete Ver­
mägensobjekt noch so wertvoll sein. Diese siCher­
lich nicht ganz befriedigende Folgerung ist aber 
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mehr theoretischer Natur, weil mit Angriffen auf 
das Vermögen vielfach gleichzeitig auch ein An­
griff auf Leben und Gesundheit von Personen 
verbunden ist (zum Beispiel Sprengung einer 
Brücke) oder weil ein rechtswidriger Angriff auf 
das Vermögen jedenfalls einen Festnehmungs­
grund darstellt, so daß ein Scl1ußwaffengebrauch 
unter den Voraussetzungen des § 7 Z. 3 des Waf­
fengebrauchsgesetzes in übereinstimmung mit 
der Menschenrechtskonvention zulässig erscheinen 
kann. 

Die Frage, ob die allgemein geltenden österrei­
chischen Notwehrbestimmungen des § 2 lit. g des 
Strafgesetzes hinsichtlich der Abwehr eines rechts­
widrigen Angriffes auf das Vermögen durch die 
zitierten Bestimmungen der MensChenrechtskon­
vention ein,e Einschränkung erfahren haben, kann 
für die vorliegenden Fälle unbeantwortet bleiben, 
da die amtswegige Angriffsabwehr durch Sicher­
heitsorgane stets als Hoheitsakt anzusehen ist, 
welcher den diesbezüglichen Beschränkungen des 
BGBL Nr. 210/1958 jedenfalls unterliegt. 

Zu Z. 2: 

Gemäß ,Artikel 2 Abs. 2 lit. c der Menschen­
rechtskonvention wird die Tötung eines Men­
schen nicht als Verstoß dieses Artikels betrachtet, 
wenn sie sich aus einer unbedingt erforderlichen 
Gewaltanwendung ergibt, um im Rahmen der 
Gesetze einen Aufruhr oder einen Aufstand zu 
unterdrücken. 

Sofern man an die im österreichischen Straf­
gesetz vorkommenden Tatbestände des Aufstan­
des und des Aufruhrs anknüpft, zu deren Tat­
bestandsbild die Zusammenrottung mehrerer Per­
sonen gehört, wird ein Widerstand gegen die 
Staatsgewalt, zu dessen Unterdrückung ein Schuß­
waffengebrauch durch die Menschenrechtskon­
vention indirekt als zulässig erklärt wird, nur 
von einer Personenmehrheit begangen werden 
können. Ungeachtet dessen wird aber auch der 
von einer Einzelperson geleistete Widerstand 
gegen die Staatsgewalt regelmäßig einen Verbre­
chenstatbestand und damit einen Festnehmungs­
grund bilden, so daß der Schußwaffengebrauch 
jedenfalls auf Grund der Bestimmung des Arti­
kels 2 Abs. 2 lit. b der Menschenrechtskonvention 
zulässig wäre. 

Ein passiver Widerstand berechtigt wohl nach 
§ 2 Z. 2 des WaffengebrauChsgesetzes zu einem 
Waffengebrauch, nicht aber gemäß § 7 Z. 2 
leg. cit. zur Anwendung von Schußwaffen. Diese 
dürfen nur zur überwindung eines Widerstandes 
gebraucht werden, der gewaltsam und aktiv in 
Erscheinung tritt. 

Zu Z. 3: 

Gemäß Artikel 2 Abs. 2 lit. b der Menschen­
rechtskonvention wird die Tötung eines Men-

schen nicht als Verletzung dieses Artikels be­
trachtet, wenn sie sich aus einer unbedingt erfor­
derlichen Gewaltanwendung ergibt, um eine ord­
nungsgemäße Festnahme durchzuführen -oder das 
Entkommen einer ordnungsgemäß festgehaltenen 
Person zu verhindern. 

Eine völlige Ausschöpfung des von der Men­
schenrechtskonvention gewährten Spielraumes 
würde dazu führen, daß auch bei geringfügigen 
gerichtlich strafbaren Delikten, ja sogar in den 
Fällen einer Festnehmung wegen einer Verwal­
tungsübertretung, ein Schußwaffengebrauch zu­
lässig wäre. Eine derartige Ausdehnung des Schuß­
waffengebrauches scheint jedoch rechtspolitisch 
nicht vertretbar. Der Schußwaffengebrauch soll 
wegen der Schwere der körperlichen Beeinträch­
tigung des Betroffenen zur Erzwingung einer 
Festnehmung oder zm Verhinderung des Ent­
kommens einer Person nur in den Fällen schwer­
ster gerichtlich strafbarer Delikte erlaubt sein. 
Der Gesetzentwurf läßt daher den Schußwaffen­
gebrauch nur gegen Personen zu, die eines Ver­
brechens gegen den Staat oder die Person oder 
eines Verbrechens gegen das Eigentum in großem 
Ausmaß überwiesen oder dringend verdächtig 
sind. Aber auch in diesen Fällen handelt es sich 
nur um ein rechtliches Dürfen und um keine 
Blankovollmacht zum Schußwaffengebraud1. Das 
ganze Waffengebrauchsgesetz verfolgt ja die Ten­
denz, einen Waffengebrauch, wenn irgend mög­
lich, überhaupt zu vermeiden oder in seinen Aus- ' 
wirkungen so gelinde als möglich zu halten. 

Zu § 8 Abs. 1: 

Der Schußwaffengebrauch gegen Menschen ist, 
abgesehen vom Falle gerechter Notwehr (vgl. 
Abs. 3), vorerst anzudrohen. Einer Menschen­
menge gegenüber ist wegen der bei Tumulten 
vorkommenden Lärmerregung die Androhung 
zu wiederholen. 

Als Androhung gilt auch die Abgabe eines 
Warnschusses, einer wiederholten Androhung 
würden demgemäß mehrere Warnschüsse ent­
sprechen. 

Zu Abi!. 2: 

Die Schußabgabe ist grundsätzlich verboten, 
wenn dadurch Unbeteiligte gefährdet werden 
könnten. Dieses Verbot kann aber keine absolute 
Geltung behalten, wenn gegen eine gewalttätige 
Menschenmenge vorzugehen ist, in der sich Un­
beteiligte befinden, die trotz wiederholter Auf­
forderung an die Menge zur Herstellung des ge­
setzlichen Zustandes und trotz wiederholt er An­
drohung des Waffengebrauches (vgl. § 16) den 
Schauplatz des Geschehens nicht verlassen und 
sich solcherart selbst den drohenden Gefahren 
aussetzen. Offensichtlich hat auch die Menschen­
rechtskonvention an diesen Fall gedacht, wenn 
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sie im Artikel 2 Abs. 2 lit. c die Tötung als Folge 
einer unbedingt erforderlichen Gewaltanwendung 
zur Unterdrückung eines Aufruhrs oder eines 
Aufstandes nicht als Verletzung dieses Artikels 
bezeichnet. 

Die Bestimmung des § 8 Abs. 2 bezieht sich 
übrigens auf jeden Schußwaffengebrauch, nicht 
nur auf den Gebrauch von Schußwaffen gegen 
Menschen, sohin auch auf die Abgabe von Warn­
schüssen. 

Zu Abs. 3: 

§ 8 Abs. 1 enthält Formvorschriften, die bei 
gerechter Notwehr nicht eingehalten werden 
können. Auch die Bestimmungen des § 8 Abs. 2 
können im Notwehrfalle nicht immer eingehal­
ten werden. 

Zu § 9: 

Während Schußwaffen schon ex lege als lebens­
gefährliche Waffen angesehen werden und ihr 
Gebrauch daher weitgehenden Einschränkungen 
unterworfen ist, gibt es daneben noch andere 
Waffen, die zwar ihrer Natur nach bei sach­
gerechter Anwendung das Leben nicnt gefährden, 
aber dennoch technisch auf solche Art gebraucht 
werden können, daß daraus nach aller mensch­
lichen Erfahrung Lebensgefahr erwachsen kann. 
Eine solche Waffenanwendung muß selbstver­
ständlich den gleichen Beschränkungen wie der 
Schußwaffengebrauch unterworfen werden. 

Zu § 10: 

Unter die Reizstoffe fällt in der Praxis das bei 
der Polizei in allen Ländern übliche Tr~nengas, 
welches in relativ harmloser und unschädlicher 
Weise auf die Augen wirkt und deshalb vorzüg­
lich geeignet ist, einen Schußwaffengebrauch ver­
meiden zu helfen. Da aber Tränengaskörper nicht 
nur mit der Hand geworfen, sondern (im tech­
nischen Sinne) auch "verschossen" werden, müßte 
man in diesen Fällen ebenfalls von einem Schuß­
waffengebrauch sprechen, der den strengen Be­
schränkungen der §§ 7 und 8 unterworfen wäre. 
Solches ist aber nicht erforderlich. Die Verwen­
dung von harmlosen Reizstoffen ist gerade zur 
überwindung passiven Widerstandes ein vorzüg­
lich geeignetes Mittel. Infolge seiner relativen 
Harmlosigkeit wird die Anwendung von Tränen­
gas nicht nur auf die schwersten Verbrechensfälle 
einzuschränken sein. Es wäre auch widersinnig, 
dem harmlosen Tränengaseinsatz etwa einen 
scharfen Warnschuß vorangehen zu lassen. Bei 
einem Einsatz von Reizstoffen wird deren Wir­
kung naturgemäß auch nicht ausschließlich nur 
auf die Beteiligten, auf die sich die Amtshandlung 
bezieht, eingeschränkt werden können. Auch Un" 
b('!teiligte werden, wenn schon nicht eine Gefähr-

dung, so doch eine Belästigung manchmal in Kauf 
zu nehmen haben. Sollte das Tränengas einmal 
in lebensgefährdender Weise gebraucht werden, 
was theoretisch nicht ausgeschlossen werden kann, 
dann würde es denselben Anwendungsbeschrän­
kungen WIe der Schußwaffengebrauch unter­
liegen. 

Zu § 11: 

Das Waffengebrauchsrecht der Sicherheit,­
organe im Rahmen der polizeilichen Zwangs­
befugnisse ist grundsätzlich auf den Gebrauch 
von Dienstwaffen abgestellt. Es sind aber Fälle 
denkbar, in denen eine geeignete Dienstwaffe im 
Augenblick nicht zur Verfügung steht. So könnte 
etwa ein Sicherheitsorgan im Kampf mit einem 
Verbrecher die Dienstwaffe verloren, dafür aber 
gleichzeitig eine Waffe des Verbrechers erlangt 
haben. Es wäre widersinnig, wenn man in einem 
solchen Falle einen an und für sich zulässigen 
Waffengebrauch lediglich deshalb untersagen 
wollte, weil die Waffe, über die das Sicherheits­
organ nunmehr verfügt, keine Dienstwaffe ist. 
Es wäre aber auch denkbar, daß ein SiCherheits­
organ, dem keine andere Wahl mehr bleibt und 
dem auch keine Waffe zur Verfügung steht, 
andere Gegenstände, etwa ein Funkgerät, wie 
eine Waffe verwendet, was im Notwehrfall ohne 
weiteres vorkommen kann. 

Zu § 12: 

Wie schon zu § 11 ausgeführt, können von den 
Sicherheitsorganen neben den Dienstwaffen oder 
anderen Waffen auch Mittel angewendet werden, 
deren Wirkung der Wirkung einer Waffe gleich­
kommt. Als typischer Fall der Anwendung eines 
solchen Mittels kann der Einsatz von Dienst­
hunden gegen Personen gelten. Der auf den Mann 
dressierte Diensthund kommt in seiner Wirkung 
zweifellos der Wirkung einer Waffe gleich, wes­
halb es angebracht erschien, diesen häufig vor­
kommenden Fall im Gesetz besonders zu regeln. 
Unter einem "scharfen" Einsatz von Diensthun­
den gegen Menschen ist der Einsatz des Dienst­
hundes ohne Maulkorb auf das H6rzeichen 
"Faß!" zu verstehen .. 

Zu § 13: 

Der Waffengebrauch geschlossener Einheiten 
der Sicherheitsexekutive ist besonders problema­
tisch und bedarf daher einer eingehenden Rege­
lung. Dies nicht nur wegen der dabei erzielten 
konzentrierten Wirkung und nachhaltigen Fol­
gen, sondern auch deshalb, weil der in der ge­
schlossenen Einheit eingeteilte Beamte nicht auf 
Grund eigener Verantwortung, sondern auf Kom­
mando von Waffen Gebrauch zu machen hat. 

497 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 10

www.parlament.gv.at



497 der Beilagen 9 

Als geschlossene Einheit im Sinne dieses Ge­
setzes ist eine in militärischer Ordnung, also in 
exerziermäßiger Weise, unter einheitlichem Kom­
mando mit gemeinsamer Zielsetzung auftretende 
Formation von Exekutivorganen anzusehen. Der 
individuelle Waffengebrauch einer Mehrzahl von 
Exekutivorganen, die am Schauplatz des Ereig­
nisses zusammengekommen sind, fällt dann nicht 
unter die Bestimmungen der §§ 14 bis 16, wenn 
eines dieser Organe auf Grund eigener Willens­
bildung und Verantwortung von Waffen Ge­
brauch macht. 

Zu § 14 Abs. 1: 

Da der einzelne Beamte in der geschlossenen 
Einheit weisungsgebunden ist und auf Befehl 
seines Kommandanten handeln muß - die Be­
folgung des Befehls zum Waffengebrauch könnte 
nur verweigert werden, wenn oie Weisung ent­
weder von einem unzuständigen Organ erteilt 
wurde oder die Befolgung gegen strafgesetzlidie 
Vorschriften verstoßen würde -, ist es um so 
notwendiger, die Verantwortlichkeit und die 
Weisungsbefugnisse im Gesetz eindeutig festzu­
legen. 

Da der Waffengebrauch geschlossener Einhei­
ten kaum gegen Einzelpersonen, sondern regel­
mäßig gegen eine Personenmehrheit erfolgen 
wird und ein solches Einschreiten für alle Betei­
ligten schwerwiegende Folgen nach sich ziehen 
kann, konnte diese Art des Waffengebrauches 
nicht allein der Verantwortung des Kommandan­
ten der Einheit überlassen bleiben, sondern 
mußte jener des Leiters der zuständigen Sicher­
heitsbehörde oder dessen Beauftragten übertr a­
gen werden. Die Beauftragung kann eine indivi­
duelle für den Einzelfall oder eine generelle (zum 
Beispiel Journalbeamter, Polizeireferent) sein. 
Der Waffengebtauch ist vom Vertreter der 
Sicherheitsbehörde nicht in vagen Redewendun­
gen, sondern ausdrücklich und eindeutig dem 
Kommandanten der Einheit gegenüber anzu­
ordnen. Der Behördenvertreter hat vor Erteilung 
dieser Weisung den Kommandanten der Einheit 
anzuhören, ob nach dessen Meinung der Waffen­
gebrauch eventuell durch andere Maßnahmen 
vermieden oder zumindest gemildert weraen 
könnte. Dessenungeachtet ist der Kommandant 
der Einheit an die Weisung des Behördenvertre­
ters gebunden und hat diese unter allen Umstän­
den zu befolgen. Die Befolgung der Weisung 
könnte nur abgelehnt werden, wenn die Befol­
gung gegen strafgesetzliche Vorschriften versto­
ßen sollte (Artikel 20 Abs. 1 B.-VG.). 

In der behördlichen Weisung ist der Waffen­
gebrauch nicht nur dem Grunde nach anzuord­
nen, sondern die Weisung hat auch die Art der 
anzuwendenden Waffen zu bestimmen. 

Während der Behördenvertreter seine Weisung 
an den Kommandanten der Einheit zu richten 
hat, obliegt diesem die Befehlsgebung gegenüber 
der geschlossenen Einheit Und die Durchführung 
der behördlichen Anord~ung mit der Formation. 

Zu § 14 Abs. 2: 

Das Wesen des Waffengebrauches geschlossener 
Einheiten besteht darin, daß der Waffengebrauch 
auf Kommando und einheitlich erfolgt. Es kann 
aber naturgemäß keinem Angehörigen der Ein­
heit, der etwa eine Schußwaffe auf sich gerichtet 
sieht und einen unmittelbar bevorstehenden 
rechtswidrigen Angrift gewärtigen muß, zu­
gemutet werden, diesen Angriff tatenlos über 
sich ergehen zu lassen, bevor nicht ein Kom­
mando seinen Waffengebrauch und damit seine 
gebotene Abwehrhandlung ermöglicht. 

Zu § 15: . 

Manchmal wird eine behördliche Anordnung 
nicht rechtzeitig erteilt werClen können, weil das 
Ereignis spontan eingetreten ist und der Behör­
denvertreter nicht rechtzeitig am Ort des Ereig­
nisses anwesend sein kann oder weil die gleich­
zeitige Anwesenheit an mehreren Schauplätzen 
und die Erteilung einer Weisung vom grünen 
Tisch her nicht möglich ist. Für einen solchen 
Fall muß dem Kommandanten bei Gefahr im 
Verzuge die Befugnis zu selbständigem Vorgehen 
eingeräumt werden. 

Zu § 16: 

Während § 4 statuiert, wann der Waffen­
gebrauch zulässig ist, bestimmt § 16, wann der 
Waffengebrauch angeordnet werden darf. Der 
Waffengebrauch geschlossener Einheiten darf 
grundsätzlich nur dann vom Behördenvertreter 
oder bei Gefahr im Verzuge vertr.etungsweise 
vom Kommandanten angeordnet werden, wenn 
alle erfolgversprechenden Möglichkeiten zur Ver­
meidung desselben, insbesondere die wiederholte 
Aufforderung zur Herstellung des gesetzlichen 
Zustandes und die wiederholte Androhung des 
Waffengebrauches, erfolglos gebfieben sind. 

Bei Gefahr im Verzuge, das heißt dann, wenn 
der vom Gesetz angestrebte Erfolg nur mehr 
unter Waffeneinsatz erreicht werden kann, sind 
naturgemäß alle anderen Möglichkeiten zur Ver­
meidung des Waffengebrauches als erschöpft an­
zusehen. 

Zu § 17: 

Gemäß Artikel 11 § 19 Abs. 2 des Bundes-Ver­
fassungs gesetzes vom 7. Dezember 1929, BGBL 
Nr. 393 (letzter Satz), "steht den Organen der 
Bundessicherheitswache die Befugnis zum Waffen-

497 der Beilagen XI. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 10

www.parlament.gv.at



10 497 der Beilagen 

gebrauch im gleichen Umfang zu wie den Orga­
nen der Bundesgendarmerie". Dieser Verfassungs­
bestimmung wird in dem vorliegenden Bundes­
gesetz Rechnung getragen. Da damit zugleich 
eine umfassende Neuregelung des Waffen­
gebrauchsrechtes für alle Sicherheitsorgane in 
Kraft tritt, war das gesonderte Waffengebrauchs­
recht der Bundesgen4armerie (§ 12 des Gendar­
meriegesetzes 1894) aufzuheben. 

Die weiterhin in Geltung bleibende Verfas­
sungsbestimmung des Artikels II § 19 Abs. 2 

V.-ÜG. 1929 gewährleistet, daß das Waffen­
t;ebrauchsrecht der Bundesgendarmerie und der 
Bundessicherheitswache auch in Zukunft konform 
bleibt und sich nicht durch einfachgesetzliche 
Bestimmungen auseinanderentwickeln kann. 

.Zu § 18: 

Die· Voll ziehung dieses Bundesgesetzes wird 
dem sachlich zuständigen Bundesministerium für 
Inneres übertragen. 
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